
Nr. 01/02  Freitag, 12. Januar 2024

Die Gemeinde Auggen wünscht allen Einwohnern ein
gesundes und glückliches neues Jahr 2024. 

Termin Holzversteigerung 2024
in Auggen  
Die Holzversteigerung fi ndet am Samstag 13. Januar 
2024 um 10:00 Uhr statt. 

Treff punkt ist am Waldparkplatz im Gemeindewald 
Steinacker. 

Für das leibliche Wohl (Vesper, Mittagessen und Ge-
tränke) wird durch den Tischtennis-Verein Auggen 
bestens gesorgt. 

Es werden Brennholz (in langer Form, Stammholz) 
Schlagraum und Flächenlose zum Verkauf angeboten. 

Wir bitten um Beachtung des
Motorsägen-Kurses. !!! 

WEIHNACHTSBAUM-
SAMMLUNG 
Am Montag, 15. Januar 2024 wird die Firma REMONDIS ab 
7.00 Uhr eine Weihnachtsbaum-Sammlung durchführen. 
Damit Ihr Baum mitgenommen werden kann, ist es wichtig, 
dass Ihr Baum
•	 rechtzeitig  zur Abfuhr am Straßenrand und für die Ein-

sammler gut sichtbar  bereit ge- stellt,
•	 nicht größer als 2,50 m (maximal normale Raumhöhe) 
•	 vollständig abdekoriert ist.

Die Mitarbeiter der Firma REMONDIS sind angewiesen Bäu-
me, die nicht vollständig abdekoriert sind, stehen zu lassen. 
Diese Bäume sind dann vom Eigentümer selbst zu entsorgen 
oder können auf einer Grünschnitt-Annahmestelle der ALB 
sauber abgeben werden. 

Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie an: 
Abfallberatung des Landkreises Tel. 0761/2187-9707   
www.breisgau-hochschwarzwald.de 
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Wichtige Rufnummern

Stadtwerke MüllheimStaufen

Gefunden/Abgegeben wurde: 
-  eine Klarinette 

Fundsachen können während den Öffnungszeiten auf 
dem Rathaus im Bürgerbüro, Frau Gehrmann, Zimmer 5 
abgeholt werden. Tel. 07631 36 77 -21.  

Impressum
Herausgeber: Bürgermeisteramt 79424 Auggen,  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt:  
Gemeinde Auggen/ Bürgermeisteramt
E-Mail: sekretariat@auggen.de
Für den Anzeigenteil/ Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Str. 45, 
78333 Stockach, Tel. 07771 9317-11, Fax 07771 9317-40, 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

Informationen zum AlemannenWasser:
Messung vom:  08.01.2024

Gesamthärte 
Auggen 
10 °dH  

Die Härtegrade sind nach der EG Verordnung und § 9 Wasch- und Reini-
gungsmittelgesetz in folgende Bereiche unterteilt:
Härtebereich weich   0 bis 8,4 °dH entspricht 0 bis 1,5 mmol/l
Härtebereich mittel 8,4 bis 14 °dH entspricht 1,5 bis 2,5 mmol/l
Härtebereich hart  14 bis 28 °dH entspricht 2,5 mmol/l und mehr
Um entsprechende Beachtung, insbesondere beim Einsatz von Spül- und 
Waschmittel, wird gebeten.

Es grüßt Sie herzlich Ihr Technikteam der Stadtwerke
Tel. 07631 93608 0 technik@alemannenenergie.de
Fax 07631 93608 68

Haben Sie noch Fragen zu Ihrem Strom- und Gastarif?
Gerne beraten wir Sie hierzu in unserem Kundenbüro in Müllheim, telefo-
nisch (07631 93608-0) oder per E-Mail unter service@alemannenenergie.de.
Unsere aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Homepage 
www.alemannenenergie.de.

Überfall, Verkehrsunfall 110
Feuer 112
DRK-Rettungsdienst, Krankentransport 112
DRK-Kreisverband Müllheim e.V. 07631-1805-0
Polizeidirektion Müllheim 1788-0
HELIOS-Klinik 88-0
Vergiftungs- Informations-Zentrale Freiburg 0761 19240
Bereitschaftsdienst für Ärzte - Rufzentrale 116117
Bereitschaftsdienst für Zahnärzte  0761-120 120 00
Tierärztlicher Notdienst Markgräflerland 07631 72266
Schornsteinfeger Daniel Selz 0761 1307618
Energiedienst Netze GmbH (Stromversorgung) 07623 92-1800
Telefax (Stromversorgung) 07623 92-511809

Störungsnummer Strom 07623 92-1818
Störungsnummer Wasser 0800 5889690
Störungsnummer Erdgas 0800 2767767
Kundenservice badenova 0800 2838485
Feuerwehrkommandant (D. Kittler) 0151 41818317
Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr 07631 9318363
Wassermeister 07631 93608-55
Revierleiter: Försterin Christine Weinig 0162 2550705
Jagdpächter Ulrich Schauer 07631 12533
Kindergarten “Vogelnest” 703790
Grundschule Auggen 4177
Ev. Pfarramt Auggen 2589
Kath. Pfarramt Müllheim 181400

Sozialstation Markgräflerland 07631-17 77 28 (AB)
Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige, 
DRK Häuslicher Pflegedienst 07631 - 1805-32
Seniorenbüro Auggen  07631 - 2371  
Caritas – Integrationsmanagement für Auggen  
Mohammad Alsahhar +49 (0)761 8965-428

Gemeindeverwaltung
Öffnungszeiten
Montag - Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch: 14.00 - 18.00 Uhr

Herr Waldkirch buergermeister@auggen.de 3677-22
Frau Adler-Ley einwohnermeldeamt@auggen.de 3677-15
Frau Gehrmann touristik@auggen.de 3677-21
Frau Seemann steueramt@auggen.de            3677-17
Herr Fante rechnungsamt@auggen.de 3677-11
Frau Diringer-Hunger standesamt@auggen.de  3677-16
Hr. Sum bauamt@auggen.de  3677-28
Herr Ehret hauptamt@auggen.de 3677-23
Frau Giesel sekretariat@auggen.de 3677-32
Frau Müller gemeindekasse@auggen.de 3677-27
Bauhof bauhof@auggen.de 0170 5244146
Sonnberghalle  9318458
Fax-Nr. Rathaus  3677-44

Die Notdienstbereitschaft der Apotheken beginnt um 8.30 Uhr und 
endet um 8.30 Uhr am darauffolgenden Tag.

Freitag,  12.01: Fohmann‘sche Apotheke, Eisenbahnstr.13, 79418 Schliengen,
Tel. 07635 - 5 56 
Samstag, 13.01:  Hebel-Apotheke, Werderstr. 31 A, 79379 Müllheim, Tel. 07631 - 22 53 
Sonntag, 14.01:  Rhein-Apotheke, Schlüsselstr. 4, 79395 Neuenburg, Tel. 07631 – 77 10 
Montag, 15.01:  Rats-Apotheke, Lammplatz 11, 79189 Bad Krozingen, Tel. 07633 - 37 90 
Dienstag, 16.01:  Markgrafen-Apotheke, Waldweg 2, 79410 Badenweiler, Tel. 07632 - 3 76 
Mittwoch, 17.01:  Apotheke am Bahnhof, Bahnhofstr. 6, 79189 Bad Krozingen,
Tel. 07633 - 47 47 
Donnerstag, 18.01:  Linden-Apotheke, Breitenweg 10 A, 79426 Buggingen,
Tel. 07631 - 39 78 
Freitag, 19.01:  Flora-Apotheke, Hauptstr. 123, 79379 Müllheim, Tel. 07631 - 3 63 40  

Die nächste 
Gemeinderatssitzung

Die nächste Gemeinderatsitzung findet statt am Dienstag, 
30.01.2023, ab 19.30 Uhr im Rathaussaal, Hauptstr. 28. 

Fundsachen
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Aktenzeichen: Freiburg, 08.11.2023
791 K 25/23

Amtsgericht Freiburg im 
Breisgau

VOLLSTRECKUNGSGERICHT

Terminsbestimmung:

Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort

Freitag, 
22.03.2024 

09:00 Uhr XIV, Sitzungssaal Amtsgericht Freiburg im Breisgau, Bism-
arckallee 2, 79098 Freiburg

öffentlich versteigert werden:

Grundbucheintragung:

Eingetragen im Grundbuch von Auggen

lfd. 
Nr.

Gemarkung Flurstück Wirtschaftsart u.
Lage

Anschrift m² Blatt

1 Auggen 9149 Landwirtschaftsfläche Bei der Kiesgrube 1.797 1105

2 Auggen 9148 Landwirtschaftsfläche Bei der Kiesgrube 1.994 1105

Lfd. Nr. 1
Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen) :
Landwirtschaftsfläche/Ackerland;
Verkehrswert:  5.400,00 €

Lfd. Nr. 2
Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen) :
Landwirtschaftsfläche/Ackerland;

Verkehrswert:  6.000,00 €

Amtliche Bekanntmachungen

Der Versteigerungsvermerk ist am 20.06.2023 in das Grund-
buch eingetragen worden. 
  
Aufforderung:
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungs-
vermerks aus dem Grundbuch nicht ersichtlich waren, 
sind spätestens im Versteigerungstermin vor der Auffor-
derung zur Abgabe von Geboten anzumelden und, wenn 
der Antragsteller widerspricht, glaubhaft zu machen, wid-
rigenfalls sie bei der Feststellung des geringsten Gebotes 
nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteige-
rungserlöses den übrigen Rechten nachgesetzt werden. 
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks 
oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegen-
steht, wird aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die 
Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens her-
beizuführen, widrigenfalls für das Recht der Versteigerungs-
erlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes tritt. 
  
Hinweis:
Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein 
Gebot Sicherheit verlangt werden. Die Sicherheit beträgt 10 %  

des Verkehrswertes und ist sofort zu leisten. Sicherheitsleis-
tung durch Barzahlung ist ausgeschlossen. 
 
Bietsicherheit kann unter anderem durch rechtzeitige Über-
weisung geleistet werden:
Überweisung auf folgendes Bankkonto mit den Verwen-
dungszweck-Angaben
Empfänger: Landesoberkasse Baden-Württemberg 
Bank: Baden-Württembergische Bank
IBAN: DE51 6005 0101 0008 1398 63
BIC: SOLADEST600
Verwendungszweck: 2340859004915, Az. 791 K 25/23
AG Freiburg im Breisgau 

Dem Gericht muss im Termin eine Buchungsbestätigung der 
Landesoberkasse Baden-Württemberg vorliegen; das Risiko 
hierfür trägt der Einzahler.
Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein.
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Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen 
(NKHR)   
Beratung und Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 
01.01.2020 
Am 22.04.2009 hatte der Landtag Baden-Württemberg das 
Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlos-
sen. Danach waren alle Kommunen verpflichtet, bis spätes-
tens 01.01.2016 ihre Haushaltswirtschaft auf das neue Recht 
umzustellen. Nach der Landtagswahl im März 2011 wurde zu-
nächst von der neuen Landesregierung im Koalitionsvertrag 
ein Wahlrecht zwischen Kameralistik und Doppik angedacht. 
Dieses Wahlrecht ist zwischenzeitlich mit Beschluss des Land-
tages vom 11.04.2013 zur Änderung des Gesetzes zur Reform 
des Gemeindehaushaltsrechtes nicht mehr vorgesehen. 

Die Übergangsfrist zum verbindlichen Umstellungszeitpunkt 
wurde jedoch um 4 Jahre auf den 01.01.2020 verlängert. Bis 
zu diesem Stichtag müssen alle Kommunen zwingend auf das 
NKHR umgestellt haben. 

Die Eröffnungsbilanz zum Bilanzstichtag 01.01.2020 umfasst 
auf der Aktivseite die immateriellen Vermögensgegenstände, 
das Sachvermögen, das Finanzvermögen und aktiven Rech-
nungsabgrenzungsposten. 

Auf der Passivseite der Bilanz werden das Eigenkapital, Son-
derposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive 
Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt. 

Die Bilanzsumme der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Aug-
gen beträgt zum 01.01.2020 insgesamt 17.811.572,33 €. 

Diese Bilanzsumme setzt sich mit 15.033646,33 € beim Sach-
vermögen, 2.769.038,11 € im Finanzvermögen und 8.887,29 
€ bei aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebunden (Aktiv-
seite). 

Die Bilanzsumme teilt sich in 9.397.069,62 € Eigenkapital, 
6.355182,02 €, Sonderposten, Verbindlichkeiten 1.992.436,62 €  
und 66.883,77 € passive Rechnungsabgrenzungsposten (Pas-
siva) auf. 

Die Bewertung der Vermögensgegenstände wurde unter Be-
rücksichtigung der Bewertungsgrundsätze nach § 43 GemH-
VO durchgeführt. Hier wurde unter anderem der Leitfaden zur 
Bilanzierung sowie die Bewertungseckpunkte der Gemeinde 
Auggen, zugrunde gelegt. 

Die Eröffnungsbilanz und der Anhang entsprechen den ge-
setzlichen Vorschriften. Sie vermitteln unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 
und Schuldenlage der Gemeinde Auggen. 

Für die Gemeinde Auggen endet damit ein fast 5-jähriger Um-
stellungszeitraum, der einiges an Personal und Ressourcen 
gebunden hat. 

Auf Grund von §§ 95 und 95b der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg stellte der Gemeinderat Auggen einstim-
mig die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Auggen mit folgen-
den Werten fest: 

Bilanz
Sachvermögen 15.033.646,93
Finanzvermögen 2.769.038,11
Abgrenzungsposten 8.887,29
Gesamtbetrag auf der Aktivseite 
(Summe aus 3.1 bis 3.5) 17.811.572,33
Basiskapital 9.397.069,92

Öffentliche Bekanntmachung und 
Auslegung Eröffnungsbilanz  
Feststellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Auggen 
zum 01. Januar 2020 
Auf Grund von 95b der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg stellt der Gemeinderat Auggen am 20.12.2023 die 
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Auggen zum 01.01.2020 ein-
stimmig mit folgenden Werten fest: 

3. Bilanz    
3.2 Sachvermögen 15.033.646,93
3.3 Finanzvermögen 2.769.038,11
3.4 Abgrenzungsposten 8.887,29
3.6  Gesamtbetrag auf der Aktivseite 

(Summe aus 3.1 bis 3.5) 17.811.572,33
3.7 Basiskapital 9.397.069,92
3.10 Sonderposten 6.355.182,02
3.12 Verbindlichkeiten 1.992.436,62
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 66.883,77
3.14  Gesamtbetrag auf der Passivseite 

(Summe aus 3.7 bis 3.13) 17.811.572,33

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 liegt im Zeitraum von 
Montag, den 15. Januar 2024 bis einschließlich Dienstag 23. 
Januar 2024 während den üblichen Dienstzeiten bei der Ge-
meindeverwaltung Auggen, Hauptstraße 28, 79424 Auggen, 
Zimmer 1 (Rechnungsamt), öffentlich aus. 
 
 

Das Rathaus informiert

Notizen aus dem Gemeinderat 
In der 11. und letzten Sitzung öffentlichen Gemeinderatssit-
zung des Jahres am 20.12.2023 wurden folgende Themen be-
handelt: 

Bürgerfrageviertelstunde 
Ein Bürger aus dem Ortsteil Hach nahm erneut Bezug auf ei-
nen Vorschlag von mehreren Hacher und auch Auggener Bür-
gern zum Thema Wohnentwicklung im Ortsteil Hach, welcher 
bereits seit dem Jahr 2018 bei der Verwaltung auf dem Tisch 
liege. Er fragte im Auftrag der Interessensgemeinschaft noch 
einmal nach, warum dieses Thema nichtöffentlich behandelt 
wurde und kein gemeinsames Gespräch mit den Beteiligten 
stattfand. Weiter wies er darauf hin, dass ein privilegierter 
Landwirt diese Fläche erwerben möchte und eine Baulan-
dentwicklung dann dort für die Gemeinde nur sehr schwer 
realisierbar werden wird. 
Bürgermeister Waldkirch berichtete, dass dieses Thema Bau-
landentwicklung in Hach zum Schutz Einzelner (Grundstücks-
eigentümer) nichtöffentlich behandelt wurde und der Ge-
meinderat aus verschiedenen Gründen im Ortsteil Hach von 
einer weiteren Bebauung absehe. Einige Bürgerinnen und 
Bürger aus Hach waren bereits auf der Verwaltung vorstellig 
und wünschten keine Vergrößerung des Ortsteils Hach. 
Dem Fragesteller wurde dies bereits in mehreren Gesprächen 
und auch schriftlich schon mitgeteilt. 
Weiter bat dieser Bürger um die Einberufung einer Bürger-
versammlung, wie es die Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg vorsehe. Eine solche Versammlung ist laut Bürger-
meister in der ersten Jahreshälfte 2024 geplant. 
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Sonderposten 6.355.182,02
Verbindlichkeiten 1.992.436,62
Passive Rechnungsabgrenzungsposten 66.883,77 
Gesamtbetrag auf der Passivseite 
(Summe aus 3.7 bis 3.13) 17.811.572,33

Der Beschluss über die Feststellung der Eröffnungsbilanz der 
Gemeinde Auggen zum 01.01.2020 wird zeitnah öffentlich 
bekannt gemacht. 
  
Gründung eines Eigenbetriebs „Energie“ 
Der Gemeinderat Auggen hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 24.10.2023 dem Bauantrag zur Errichtung einer Freiflä-
chen PV-Anlage im privilegierten Bereich entlang des Schie-
nenweges zugestimmt. Die Gemeinde Auggen wird sich hier 
mit einem eigenen Grundstück beteiligen und eine eigene 
Freiflächenanlage errichten. 
Des Weiteren sollen die gemeindeeigenen Gebäude (Rathaus, 
Kindergarten, Schule etc.) allesamt mit PV-Anlagen ausgestat-
tet werden. 

Zweck des Eigenbetriebes sollen unter anderem sein:

•	 Investitionen in erneuerbare Energien, vorrangig PV Anla-
gen evtl. Windkraftanlagen

•	 Nachhaltige Einnahmequelle für die Gemeinde
•	 Nahwärmeversorgung kommunaler Gebäude („Alte WG“)  

Erste konkrete Projekte sind: Freiflächenanlage, PV-Anlage 
Abwasserbeseitigung, Kindergarten und Flüchtlingsunter-
kunft. Das Gesamtvolumen für die Gemeinde liegt hier bei 
rund 2,2 Millionen Euro. 

Der Eigenbetrieb hat die Kosten für die Anschaffung, die Un-
terhaltung und den Betrieb von Photovoltaikanlagen zur De-
ckung des Energiebedarfs in den gemeindeeigenen Gebäu-
den und Einrichtungen zu tragen. Dadurch werden eine klare 
Zuordnung der Kosten und Erträge der Energieerzeugung für 
die kommunalen Gebäude und Einrichtungen möglich. 

Die Anschaffungskosten für Photovoltaikanlagen sind über 
Kredite zu finanzieren. Die eigene Erzeugung von Energie ist 
Teil des kommunalen Klimaschutzes zur Erreichung des Ziels, 
in den kommenden zehn Jahren CO2-neutral die kommuna-
len Gebäude und Einrichtungen zu betreiben. Zudem macht 
sich die Gemeinde Auggen durch die Energiegewinnung mit 
Photovoltaikanlagen von zu erwartenden steigenden Ener-
giekosten ein Stück weit unabhängig. Auch wird durch ent-
sprechende Einspeisevergütung eine weitere Einnahmequel-
le generiert.  

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Gründung des Ei-
genbetriebes „Energie“ zum 01.01.2024. 
 
Baugesuche 
Folgende Baugesuche wurden befürwortet bzw. vom Ge-
meinderat zur Kenntnis genommen: 

•	 Bauantrag zum Neubau eines Büro- und Wohngebäudes 
mit Carport und Stellplätzen im Kleinmattweg

•	 Bauantrag zur Errichtung einer Dachgaube im Eselacker
•	 Kenntnisgabeverfahren zur Aufstockung eines Dachge-

schosses und Umwandlung einer bestehenden Betriebslei-
terwohnung zu Büroräumen im Mittleren Weg

•	 Bauantrag zur Wohnungserweiterung (Anbau) in der 
Schmiedestraße

Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Marktgebühren (Marktgebührenordnung) 
Die bisherige Satzung über die Erhebung von Marktgebühren 
(Marktgebühren-ordnung) wurde am 27.11.2001 beschlossen 
und ist somit 22 Jahre alt. Sie gilt für Jahrmärkte und Wochen-
märkte (auch für den Weihnachtsmarkt). 

Während für Wochenmärkte wiederholt keine Standgebühr 
festgesetzt wurde, sieht die bisherige Satzung eine Standge-
bühr von 3 €/lfd. Meter für klassische Verkaufsstände und 5 €/
lfd. Meter für Imbiss-Stände vor. 

Da die Gebühr gegenüber anderen Gemeinden an der unteren 
Grenze liegt, sowie auf Grund der gestiegenen Kosten im Ener-
giesektor (viele Stände benötigen eine Stromversorgung) und 
auch in der Verwaltung, wurde die Änderung der genannten 
Satzung mit einer Anhebung der Standgebühr vorgeschlagen. 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Änderungssat-
zung zur Erhebung der Marktgebühren und legte die Gebühr 
auf 7,00 € /lfd. Meter für Imbiss-Stände und auf 5,00 € /lfd. Me-
ter für die übrigen Stände fest. 

Die Änderungssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft und wird 
entsprechend im Amtsblatt der Gemeinde Auggen bekannt-
gegeben. 
  
Sirenenförderprogramm des Bundes  
Mit dem Sirenenförderprogramm unterstützt der Bund seit 
2021 den Ausbau kommunaler Sirenennetze in Deutschland. 
Die Sirenen liegen im Aufgabenbereich der Städte und Ge-
meinden, daher ist auch die Modernisierung von den Städten 
und Gemeinden zu tragen. Stichtag für das Sonderförderpro-
gramm war bereits am 12.11.2021. Der Gemeinderat wurde in 
der Sitzung am 12.10.2021 entsprechend informiert. Um kei-
ne Fristen zu versäumen hat die Verwaltung dann umgehend 
den Förderantrag gestellt. 

Der Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums 
Freiburg für alle vier Standorte ist am 21.12.2021 bei der Ver-
waltung eingegangen. Die Zuwendungen erfolgen im Wege 
der Projektförderung als Festbetragsfinanzierung in Form ei-
nes einmaligen Zuschusses in Höhe von 10.850,– € je Sirene. 

Die Gemeinde hat die Firma Hörmann mit der Modernisierung 
der Sirenenanlagen beauftragt. Der Auftrag beläuft sich auf 
insgesamt 43.389,61 Euro. In den Gesamtkosten sind die Errich-
tungskosten enthalten (Firma Baier und DS Elektrotechnik). Nach 
Abzug der bewilligten Förderung in Höhe von 43.400,00 Euro 
verbleibt ein sehr geringer Eigenanteil bei der Gemeinde. Die 
Auszahlung der Fördersumme erfolgt im Haushaltsjahr 2024. 

Die vorhandenen Sirenen in der Gemeinde wurden durch 
moderne, leistungsfähigere und ausfallsichere elektronische 
Sirenen ersetzt sowie neue Sirenenstandorte installiert. 

Sirenenstandorte in Auggen sind: 
Auggen, Rathaus, Hauptstraße 28 
Auggen, Oberdorfstraße 13 
Hach, Ortsstraße 16 
Richtberg, Richtbergstraße 5 

Mit der technischen Aufrüstung können die Sirenen in Zukunft 
über das MoWaS ausgelöst werden. Das Förderprogramm un-
terstützt somit das Ziel, das Warnmittel „Sirene“ wieder zu ei-
nem wichtigen Instrument der Warnung zu machen.

Der Gemeinderat stimmte aufgrund des Bewilligungsbe-
scheids vom 21.12.2021 der technischen Aufrüstung der Sire-
nenanlagen durch die Firma Hörmann Systeme einstimmig zu. 
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Annahme von Spenden und Zuwendungen 
Über die Annahme von Zuwendungen, d.h. von Spenden und 
Schenkungen, hat nach der Regelung des Spendenrechts 
gemäß § 78 Abs. 4 GemO der Gemeinderat zu entscheiden. 
Damit wird der von der Rechtsprechung geforderten Trans-
parenz Rechnung getragen und erhöhte Rechtssicherheit 
erzielt. Werden der Gemeinde Auggen ohne vorherige Be-
schlussfassung des Gemeinderats Spenden zugewendet, sind 
diese unter Vorbehalt entgegenzunehmen. 

Folgende Spenden sind in der Zeit vom 14.11.2023 bis 
13.12.2023 bei der Gemeinde Auggen eingegangen: 

Datum Name  Betrag

04.12.2023 Firma Jannik
Koger

Spende Nordmanntanne 
Schule 

06.12.2023 Landfrauen
verein

600,00 Spende Spielplatz 
Hach 

Volksbank
Dreiländereck

1.000,00 € Spende
Jugendfeuerwehr 

Der Spendenbericht wurde vom Gemeinderat zur Kenntnis 
genommen und die eingegangenen Spenden einstimmig 
genehmigt. 
  
Bekanntmachungen und Verschiedenes 
Bürgermeister Waldkirch gab bekannt:
•	 Die Spielgeräte für den Spielplatz in Hach sind nun endlich 

alle eingetroffen. Sobald es die Wetterbedingungen zu-
lassen, werden diese aufgebaut und errichtet. Im Frühjahr 
2024 sollte der Spielplatz dann für die Kinder zugänglich 
sein.

•	 Da ab dieser Woche für 3 Wochen der Baustellenverkehr an 
der Bahn ruht, wird die Beschilderung für die Geschwindig-
keitsbegrenzung auf der B3 in Richtung Schliengen bis zum 
08.01.2024 abgebaut.

•	 An der Gemeindeverbindungsstraße zur Siedlung Richtberg 
wurden in der vergangenen Woche weitere Maßnahmen 
zur Sicherheit des Verkehrs angeordnet. Die Geschwindig-
keit wurde auf 30 km/h reduziert und soll vom GVV Müll-
heim-Badenweiler in regelmäßigen Abständen kontrolliert 
werden. Zudem besteht ein Überholverbot für Zweiräder. 
Zudem wurden entsprechende Hinweise angebracht, dass 
die Bankette nicht befahrbar sind.

•	 Der Bauhof erhielt noch vor Weihnachten ein weiteres 
Fahrzeug. Dieses wurde kostenneutral durch Werbepartner 
finanziert, überwiegend haben sich hier Auggener Betrie-
be beteiligt. Bürgermeister Waldkirch bedankte sich noch 
einmal recht herzlich hierfür bei den Sponsoren, auch im 
Namen des Gemeinderates.

•	 Einladung zum Neujahrsempfang in der Sonnberghalle am 
Freitag, den 05.01.2024 um 18.00 Uhr und zur Holzverstei-
gerung am Samstag, den 13.01.2024 ab 10.00 Uhr (Treff-
punkt Waldparkplatz).

Räum- und Streupflicht für den Fahr- und 
Fußgängerverkehr 
Aus aktuellem Anlass bezüglich des bevorstehenden Winters 
möchten wir die Bevölkerung auf die Räum- und Streupflicht 
für den Fahr- und Fußgängerverkehr hinweisen. 

Beginn und Ende der Räum- und Streupflicht 
Die Räum- und Streuarbeiten müssen morgens so frühzeitig 
einsetzen, dass der vor dem allgemeinen Tagesverkehr lie-
gende Hauptberufsverkehr abgesichert ist. An Werktagen 
muss regelmäßig so früh gestreut werden, dass sich die Stra-
ßen gegen 07.00 Uhr morgens in einem ausreichend ge-
reinigten Zustand befinden.  

In der Gemeinde Auggen wird der Zeitpunkt vom Verantwort-
lichen festgelegt, welcher um 04.00 Uhr die Wetterverhältnis-
se in Augenschein nimmt. Sofern Notwendigkeit besteht wer-
den die Mitarbeiter des Bauhofes umgehend informiert und 
es wird sofort mit dem Streudienst begonnen. 

Am Wochenende darf die Reinigung später einsetzen. Sie 
muss  samstags gegen 08.00 Uhr und sonntags gegen 
09.00 Uhr  beendet sein. 

In Straßen mit starken Steigungen sind Behälter mit Streuma-
terial aufgestellt, sodass bei Erforderlichkeit der Verkehrsteil-
nehmer besonders gefährliche Stellen selbst Streuen kann, 
wenn der Winterdienst noch nicht erfolgt ist. 

Die Winterdienstpflicht endet am Abend mit dem Abschluß 
des allgemeinen Tagesverkehrs. Dieser Zeitpunkt ist entspre-
chend der Verkehrsbedeutung der Straße zwischen 21.00 Uhr 
und 22.00 Uhr anzusetzen. Für den nächtlichen Fahrverkehr 
besteht also keine Sicherungspflicht. 

Umfang der Räum- und Streupflicht 
Inhalt und Umfang der Räum- und Streupflicht auf den öffent-
lichen Straßen richten sich nach den Umständen des Einzel-
falles. Zu berücksichtigen sind dabei:
•	  Art und Wichtigkeit des Verkehrsweges
•	  Gefährlichkeit des Verkehrsweges
•	  Stärke des zu erwartenden Verkehrs

Die Räum- und Streupflicht besteht also nicht uneinge-
schränkt, vielmehr steht sie unter dem Vorbehalt der Bewer-
tung des Verkehrsweges. Von Bedeutung ist auch die Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinde. Aus diesem Grund muss der 
Verkehrsteilnehmer sich gerade im Winter den gegebenen 
Straßenverhältnissen anpassen, z.B. durch Anpassung der 
Fahrtgeschwindigkeit und entsprechende Winterausrüstung 
wie Winterreifen und ggf. Schneeketten etc. 
Der Verkehrssicherungspflichtige hat folglich durch Schnee-
räumen und Streuen nur die Gefahren zu beseitigen, die für 
den Verkehrsteilnehmer auch dann bestehen, wenn er die er-
forderliche Sorgfalt aufwendet. 
Der Verkehrsteilnehmer kann nicht erwarten, dass er die Stra-
ßen zu jeder Zeit in einem verkehrstauglichen Zustand vor-
findet. 

Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften 
Unter geschlossener Ortslage ist der Teil des Gemeindege-
bietes zu verstehen, der zusammenhängend bebaut ist. Eine 
Räum- und Streupflicht besteht nur an verkehrswichtigen 
und gleichzeitig gefährlichen Straßenstellen. 

Verkehrswichtige Stellen 
Hauptverkehrs- und Durchgangsstraßen sowie sonstige Ver-
kehrsmittelpunkte mit stärkerem Verkehrsaufkommen

Gefährliche Stellen
Scharfe Kurven, unübersichtliche Kurven, Straßenverengun-
gen, besondere Gefällstrecke, unübersichtliche Kreuzungen 
u. Einmündungen
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Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen 
Auf freien Strecken besteht bei Schnee- und Eisglätte eine 
Streupflicht nur bei besonders gefährlichen und gleichzei-
tig verkehrswichtigen Fahrbahnstellen. Außerhalb einer ge-
schlossenen Ortslage liegt eine besonders gefährliche Stelle 
dann vor, wenn Anlage und Zustand der Straße die Bildung 
von Glatteis derart begünstigen, dass die besonderen Verhält-
nisse vom Kraftfahrer trotz der für Fahrten auf winterlichen 
Straßen erforderlichen schärferen Beobachtung des Straßen-
zustandes und der damit erforderlichen erhöhten Sorgfalt 
nicht oder nicht rechtzeitig zu erkennen sind und der Ver-
kehrsteilnehmer die Gefahr nicht meistern kann. 

Räum- und Streupflicht auf Gemeindeverbindungsstraßen 
Auf öffentlichen Straßen außerhalb der geschlossenen Ort-
schaft besteht grundsätzlich keine allgemeine Streupflicht. 
Hier ist nur an den besonders gefährlichen Stellen zu streuen 
oder an ihnen zu warnen. 
Gemeindeverbindungsstraßen gelten als untergeordnete 
Nebenstrecken ohne erhebliche Verkehrsbedeutung. Es be-
steht für sie regelmäßig keine Räum- und Streupflicht. Das 
Straßengesetz besagt insoweit lediglich, dass die Träger der 
Straßenbaulast zur Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs 
nach besten Kräften räumen, streuen und salzen sollen, ohne 
dass dem einzelnen ein Rechtsanspruch hierauf zusteht. Die 
Räum- und Streupflicht steht dabei vor allem unter dem Vor-
behalt des Zumutbaren, wobei es auch auf die Leistungsfä-
higkeit der Gemeinde ankommt. 
Bei den Gemeindeverbindungsstraßen auf Gemarkung Aug-
gen, bei welchen kein regelmäßiger Räum- und Streudienst 
durchgeführt wird, wird mit entsprechenden Schildern darauf 
hingewiesen. 

Abwälzung der Räum- und Streupflicht auf die Anlieger 
Die Reinigungs- Räum- und Streupflicht für Gehwege, bzw. 
wenn auf keiner Seite der Straße Gehwege vorhanden sind 
den entsprechenden Flächen entlang der Fahrbahn, ist durch 
Satzung auf die Anlieger übertragen. Bei nicht vorhandenen 
Gehwegen beträgt die Straßenfläche, welche zu räumen 
ist 1 Meter. Die Gehwege müssen Werktags bis 08.00 Uhr, 
sonn- und feiertags bis 09.00 Uhr geräumt und gestreut 
sein. Diese Pflicht endet um 20.00 Uhr. Zum Bestreuen ist ab-
stumpfendes Material wie Sand oder Splitt zu verwenden. Die 
Verwendung von auftauenden Streumitteln ist zu vermeiden. 

Die Mitarbeiter des Gemeindebauhofes sind bemüht, die 
wichtigen Straßenteilstücke in unserer Gemeinde so früh wie 
möglich zu räumen und zu streuen. Es ist jedoch zu beden-
ken, dass nicht alle Straßen gleichzeitig in Angriff genom-
men werden können. Hierfür bitten wir um das Verständnis 
der Verkehrsteilnehmer und wünschen ihnen eine unfallfreie 
Fahrt durch den Winter. 

Gemeindeverwaltung Auggen

Neuer Hauptweg auf dem Auggener 
Friedhof 
Kurz vor Jahresende wurde der neue Hauptweg auf dem 
Friedhof fertiggestellt. Der mit einem Pflasterbelag befestigte 
Hauptweg bietet nun einen sicheren Gang zur Friedhofska-
pelle. Vielen Dank an die Firma Flora Garten- und Landschafts-
bau aus Auggen für die hervoragende Umsetzung der Pflas-
terarbeiten. 

 

Seniorenbüro Auggen e.V.

Seniorenstammtisch: 
Der offene Seniorenstammtisch findet regelmäßig am letzten 
Sonntag des Monats um 12:30 Uhr  im Restaurant „Elfida“ in 
Auggen statt.

Neue Teilnehmer sind jederzeit herzlich willkommen.

Das Team vom Seniorenbüro 
 
 

Landratsamt

Kommunalwahl 2024 - 
mit 16 Jahren in den Gemeinderat 
Informationsveranstaltung am 31. Januar 2024 
Bei den kommenden Kommunalwahlen können erstmals 
16-Jährige in die Gremien gewählt werden. Denn durch die 
Änderung des Kommunalwahlrechts in Baden-Württemberg 
dürfen 16- und 17-jährige erstmals nicht nur selbst wählen, 
sondern auch als Kandidaten für Gemeinderäte, Ortschafts-
räte und Kreistage antreten. Rund eine halbe Million Erstwäh-
ler kann es in Baden-Württemberg geben.
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Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald widmet ich am 
31. Januar von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr in einer Veranstaltung 
für Vertreterinnen und Vertreter aus den Gemeindeverwal-
tungen, Fachkräfte der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 
sowie weitere Interessierte der Frage, wie man nun bei der 
Kommunalwahl im Alter von 16 Jahren ein gewähltes Mitglied 
im Gemeinderat werden kann. Veranstaltungsort ist der gro-
ße Sitzungssaal des Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
in der Stadtstraße 2 in Freiburg. Die Anmeldung zur Veranstal-
tung erfolgt online über die Homepage des Landratsamtes 
unter der Adresse www.lkbh.de/kommunalwahl. 
 
 
Aus der Vortragsreihe 
„Von der Uni in den Beruf“ 
Psychologie im Bewerbungsgespräch 
Am Donnerstag, 1. Februar, informiert Christian Bernhardt 
über Psychologie im Bewerbungsgespräch. Die Veranstaltung 
beginnt um 18:15 Uhr im Kollegiengebäude 1, Hörsaal 1009, 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und dauert etwa 90 Mi-
nuten. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine 
Anmeldung nicht erforderlich. 

Das Bewerbungsgespräch stellt Bewerbende vor eine be-
sondere Herausforderung: Dabei sind einige Situationen von 
besonderer Bedeutung. Welche das sind oder wie man als 
Bewerberin oder Bewerber Erwartungen erfüllt und dabei 
sich selbst treu bleibt, darum geht’s in dem Vortrag. Er enthält 
auch Tipps, wie man sich besten vorbereiten und die Chance 
auf eine Zusage oder ein attraktives Angebot erhöht. 

Christian Bernhardt ist langjähriger Trainer und Dozent der 
Agentur für Arbeit, Kommunikationspsychologe (FH) und zertifi-
zierter Trainer für Körpersprache. Sein Bestseller zur nonverbalen 
Kommunikation im Recruiting wurde ins Englische übersetzt. 
Er hält Vorträge und Seminare bei verschiedenen Hochschulen, 
Verbänden und Unternehmen in Deutschland und der Schweiz.

Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe „Von der Uni in den 
Beruf“, die in Kooperation von Agentur für Arbeit Freiburg 
und Service Center Studium, Albert-Ludwigs-Universität, für 
Studierende und Hochschulabsolventen organisiert wird. 
 
 

Online-Veranstaltungsreihe mit neuen 
Themen zu Photovoltaik 
Online-Seminare am 17. Januar und 6. Februar 
Die Reihe von Online-Seminaren des Landratsamtes 
Breisgau-Hochschwarzwald zum Thema Photovoltaik setzt 
sich auch im neuen Jahr fort.

Neben den bisherigen Themen wie „Einführung in die Pho-
tovoltaik“ oder „Vertiefung Photovoltaik“, kommen neue The-
men wie „Alternative Modelle der Photovoltaik“ und „PV auf 
Mehrfamilienhäusern“ hinzu. Die beliebten Webinare zu Spei-
chersystemen und Balkon-PV bleiben im Programm. 

Das erste Webinar des Jahres findet am 17. Januar zum Thema 
„Einstieg in die Photovoltaik“ statt. Am 6. Februar geht es um 
das Thema „PV-Rechner“. Ab März wird die Webinar-Reihe mit 
Themen wie „Balkon-PV“ und „Vertiefung Photovoltaik“ wei-
tergeführt. Durch die kostenlosen Seminare führt Nils Stan-
nik, Photovoltaikberater beim Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald. 

Neue Webinare erscheinen monatlich auf der PV-Webseite 
des Landratsamtes. 

In den Seminaren geht es um zentrale Fragen wie: Wie funkti-
oniert eine Photovoltaikanlage? Ist mein Dach geeignet? Wie 
kann ich die Wirtschaftlichkeit einer Anlage selbst berechnen? 

Die Teilnahme ist kostenlos, aber eine Anmeldung ist erfor-
derlich. Den Anmeldelink, die Themen der einzelnen Webina-
re und weitere Informationen zur Photovoltaik finden sich im 
Internet unter www.lkbh.de/pv unter dem Reiter „Webinare“. 

ENDE DES AMTLICHEN TEILS
Ende der amtlichen Bekanntmachungen und der Rubriken

„das Rathaus informiert“ und „Landratsamt“
Verantwortlich: Gemeinde Auggen/Bürgermeisteramt und das Landratsamt

Volkshochschule 
Markgrä� erland

Das neue Programm Frühjahr/Sommer 2024 ist ab dem 
11.01.2024 online auf unserer Homepage und eine 
Anmeldung jederzeit möglich. Das Programmheft ist ab 
31.01.24 erhältlich.  
Vortrag: Die Sprache der Katzen 
Die Katze hat verschiedene Möglichkeiten, mit Artgenossen, 
anderen Tieren oder uns Menschen zu kommunizieren. Sie in 
all ihren Ausdrucksformen zu verstehen, ist sehr wichtig, um 
eine positive Beziehung aufbauen zu können. 
Mittwoch, 17.01.24, 19:00 - 20:30 Uhr 

Zumba® 
Donnerstag, ab 18.01.24, 18:00 - 19:00 Uhr, 9x, Schloßgarten-
halle Liel 

Handspinnen – Wochenendworkshop 
Samstag, 20.01.24 + Sonntag 21.01.24, jeweils 14:00 - 17:30 Uhr 

Französisch Konversation - Oberstufe B2/C1 
für Teilnehmende mit sehr guten Vorkenntnissen - Kleingruppe 
donnerstags, ab 11.01.24, 18:00 - 19:15 Uhr, 6x 

Vortrag: Gönn‘ Dich Dir selbst 
Mittwoch, 24.01.24, 19:00 - 21:00 Uhr 

Insektenhotel aus Ton gestalten 
Mittwoch, 24.01.24, 19:00 - 21:00 Uhr, Keramik Atelier, Ehe-
bachstr. 25, Britzingen 

Wir bitten bei allen Angeboten um eine Anmeldung. Weitere 
Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage. 
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Kirchennachrichten

Evangelischer Gottesdienst   
Wochenspruch 
Das Gesetz ist durch Mose gegeben; 
die Gnade und Wahrheit ist durch 
Jesus Christus geworden. (Joh 1,17) 

Sonntag, den 14.01.2024 (2. Sonntag nach Epiphanias) 
09.00 Uhr  Gottesdienst in der Kreuzkirche in Auggen 

(Wolfgang Koch) 
09.00 Uhr  Gottesdienst mit Neujahrsempfang in der 

Prälat-Hebel-Kirche in Schliengen 
(Dekan Schmidt-Hornisch) 

 
Krippenspiel 2023 

Ein Heiligabend ohne ein Krippenspiel- für viele ist das un-
denkbar- auch für uns! Daran hat sich auch am Weggang un-
seres Pfarrers nichts geändert. Somit hat es sich das Kinder-
gottesdienstteam zur Aufgabe gemacht, diese große Aufgabe 
zu übernehmen.

Der Einladung zur Mitgestaltung des Krippenspieles sind 
über 20 Kinder gefolgt, was uns sehr gefreut hat. Für die ver-
mehrt jungen Kindern wollten wir ein Krippenspiel aufführen, 
bei dem jeder auf seine Kosten kommen konnte. Wir fanden 
„Das Krippenspiel der Tiere“.

Da waren Schafe, Fledermäuse, Eule, Kamele, Esel und Och-
sen die Hauptakteure. Nach eifrigen Proben und dank Unter-
stützung an die Technik wurde das Krippenspiel der Tiere das 
Highlight im Gottesdienst.

Noch einmal ein herzliches Dankeschön an das Kindergot-
tesdienstteam, Frau Kasten, die den Gottesdienst abgehalten 
hat, der Pianistin Frau Mehnert, Frau Reinecker, die die Ansa-
ge gemacht hat, den Helfern bei der Technik und natürlich an 
unsere Hauptakteure die Kinder. 

 
Liebe Senioren ein gesegnetes Jahr 20 24 wünschen 
wir euch.  
Mit vielen Wiedersehen wenn ihr wollt, so treffen wir uns 
schon
am  Dienstag, den 16. Januar im MLHaus um 14 Uhr 30 

Pfarrer G. Jost wird uns ein par Worte zur Jahreslosung sagen. 
Ansonsten ist für das leibliche Wohl mit Kaffee und Kuchen 
bestens gesorgt. 

Wir freuen uns auf euer zahlreiches Kommen 
Das Seniorentreff Team Gerti Ulla und Gerda

Katholische Gottesdienste 
Freitag, 12. Januar 
17:45 Uhr   Müllheim Rosenkranzgebet für Familien und 

Kranke 
18:30 Uhr  Müllheim Heilige Messe (Pfarrer Maier)   

Samstag, 13. Januar 
17:45 Uhr  Müllheim Rosenkranzgebet für die Verstorbenen 
18:30 Uhr   Müllheim Heilige Messe zum Sonntag 

(Pfarrer Maier) 

Sonntag, 14. Januar 
9:30 Uhr  Badenweiler Heilige Messe (Pfarrer Maier) 
11:00 Uhr   Müllheim Heilige Messe (Pfarrer Maier), anschl. 

Kirchencafé im Gemeindehaus 
18:00 Uhr   Niederweiler  Ökumenisches Taizégebet in der 

Evangelischen Martinskirche 
18:00 Uhr  Müllheim Eucharistische Anbetung   

Montag, 15. Januar 
16:00 Uhr   Badenweiler Haus Bethesda: Wort-Gottes-Feier 

(Pater Norbert) 

Dienstag, 16. Januar 
11:00 Uhr  Müllheim Friedensgebet am Dienstag 
17:30 Uhr  Badenweiler Heilige Messe (Pfarrer Maier) 
  

Vereinsnachrichten

DRK Ortsverein

2023: Ein Resümee 
Das vergangene Jahr war für unsere Helferinnen und 
Helfer wieder voller neuer Eindrücke und ganz viel 
Ehrenamt: Neben mehreren Einsätzen im Bereich 
Betreuung und Verpflegung (z.B. Hausbrand in Ba-
denweiler), Durchführung und Organisation einiger 
Blutspenden sowie der Teilnahme an Aus- und Wei-
terbildungen, haben mehrere unserer Einsatzkräfte 
auch in verschiedenen Arbeitskreisen innerhalb des 
Ortsvereines als auch im Bevölkerungsschutz des 
DRK Kreisverbandes Müllheim e.V. ihre Leidenschaft 
ausüben dürfen.

Das Jugendrotkreuz kooperierte mit anderen Verei-
nen der Region und demonstrierte der Bevölkerung 
am Aktionstag der Jugend Anfang Mai die Möglich-
keiten und die Notwendigkeit der Jugendarbeit in 
der Vereinswelt.

Vielen Dank an unsere aktiven sowie passiven Mit-
glieder, unsere befreundeten Vereine und besonders 
an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Müllheim 
und der Gemeinden Auggen und Badenweiler.

Für 2024 wünschen wir Ihnen und Ihren Familien al-
les erdenklich Gute! 
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Fußball-Club Auggen e.V.

Fußballnachwuchs gesucht 
Wir suchen fußballbegeisterte Jungs & Mädchen, ab 3 Jahre 
aufwärts für unsere G, F- und E-Jugend. 
Meldet euch bei Jugendleiterin Adelheid Nier  unter der Tele-
fonnummer:  0179 265 73 84  und kommt zum Schnuppern 
ins Training. 

Trainingszeiten:  
G und F Jugend:  montags und freitags von 16.30 bis 18.00 Uhr  
E Jugend: mittwochs und freitags von 16.30 bis 18.00 im Ja-
nuar noch montags von 16.30 bis 18.00 Uhr in der Halle 

Wir freuen uns auf euch! 

 
 

Landfrauenverein Auggen

Vortrag: Schüssler Salze 
mit Andrea Knittel Heilpraktikerin 
Wann:  27.01.2024 ab 14.30 Uhr im LandFrauenraum, Let-
tenstr. 58 

Die „Heilende Lebenssalze von Dr. Schüssler“ sind geeignet, 
um präventiv gesund zu bleiben und sich im Krankheitsfall zu 
stärken und zu unterstützen. Auch wirken sie nach schwerer 
Krankheit oder Operationen aufbauend und regenerierend. 

Die Themen in diesem Vortrag:
•	 Was bewirken Schüsslersalze im Körper
•	 Vorstellung der 12 Basissalze
•	 Wirkung auf körperliche und seelische Ebene
•	 Zusammenstellung einer Schüssler`schen Hausapotheke

Kosten: für Mitglieder der LandFrauen kostenlos, Nichtmit-
glieder 5 Euro 
Anmeldung bis 18.01.2024  bei Ruth Vogler 07631 8494 
oder info@landfrauen-auggen.de 

Vortrag: Hormone der Frau – Regisseure ihres Lebens 
Am 08.02.2024 von 18.30 - 21 Uhr 
Eine leicht verständliche Einführung in die verblüffende Wir-
kung der winzigen Botenstoffe und das komplexe Wechselspiel 
der Hormone. Was tun, wenn die Tage vor den Tagen zur Qual 
werden, Haut und Haare unter Hormonmangel leiden, das Lie-
besleben keinen Spaß mehr macht? Was tun, wenn Hitzewal-
lungen, Schlafstörungen, Depressionen, Gewichtszunahme, 
Energiemangel, Osteoporose, Inkontinenz als „Nebenwirkun-
gen“ der Wechseljahre auftreten? Die Verschiebung des Hor-
mongleichgewichts der Frau kann risikolos mit bioidentischen 
Hormonen und anderen naturheilkundlichen Maßnahmen in 
jedem Lebensabschnitt unterstützt werden. Möglichkeiten der 
Diagnostik und Therapie werden vorgestellt. 

Kosten:  Mitglieder frei, Nichtmitglieder 5,00€ 
Wo: im LandFrauenraum Auggen, Lettenstraße 58 
Anmeldung: bis 05.02.2024 bei Sandra Runge,
Tel. 0176/32155893 / 07631 9880135 oder
info@landfrauen-auggen.de 
 
Strickcafé  
Ab Mittwoch 17.01.2024 um 14.30 Uhr öffnet wieder unser 
Strickcafé in 14-tägigem Rhythmus 
Im Landfrauenraum, Lettenstraße 58, 79424 Auggen 

Spielenachmittag 
Ab Donnerstag 18.01.2024 um 15.00 Uhr geht unser Spiele-
nachmittag im 14-tägigem Rhythmus weiter. Neue Gesichter 
sind herzlich Willkommen, schnuppern Sie gerne bei uns rein. 
Wo: LandFrauenraum, Lettenstr. 58 
 
Schmetterlingsmassage 
Ab Mittwoch, 17.01.2024 von 10-11.30 Uhr, insgesamt 6 Tref-
fen 
In diesem Kurs lernt ihr, wie man mit zarten Berührungen die 
Bindung zum Kind stärken kann. Ihr lernt über Berührungen 
mit dem Baby in einen Dialog zu kommen und schult eure 
Feinfühligkeit. Es gibt in den Kursen genügend Raum für Aus-
tausch und Fragen rund um die ersten Lebensmonate. 
Ich freu mich über eure Teilhabe. 
  
Was: 6 Treffen á 1,5 Stunden, im LandFrauenraum, Lettenstr. 58 
Zielgruppe: Babys ab 2 Monate 
Kursleiterin:  Jahne Vogler (jahne-kopf@web.de 
Sozialpädagogin (BA), Basic Bonding Gruppenleiterin, Bin-
dungsorientierte Beraterin, Safe Mentorin 
Kosten:  € 72,00 für Mitglieder, € 82,00 für Nichtmitglieder (für 
6 Treffen) 

Eltern-Baby-Treff (ab ca. 8-18 Monaten)  
Ihr wollt raus aus eurem Alltag und freut euch über Kontak-
te mit anderen Kleinkindern und ihren Eltern? Dann seid ihr 
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herzlich eingeladen zu unserem Eltern-Baby-Treff. In einer 
gemütlichen Atmosphäre verbringen wir bei Kaffee und Tee 
eine schöne Zeit und tauschen uns aus. Die Kinder können 
mit Gleichaltrigen Kontakt aufnehmen, spielen und sich be-
wegen. Je nach Bedarf können für euch interessante Themen 
aufgegriffen werden, zu denen eventuell entsprechende Ex-
perten eingeladen werden. 

Wir freuen uns auf ein tolles Zusammensein mit Groß und 
Klein. 
Ab Donnerstags, 18. Januar 2024 -  9:30-11:00 Uhr im 
Landfrauenraum 
Kursleiterin:  Nora Seiterich, Grundschullehrerin und Mutter 
Anmeldung bei: n.seiterich@googlemail.com oder info@
landfrauen-auggen.de 
 
Nostalgie-Café der LandFrauen Auggen 
!Terminverschiebung. Anstatt am letzten Sonntag im Mo-
nat gibt es unser monatliches Nostalgie-Café nun immer 
am ersten Sonntag im Monat. 

Wann: Sonntag, 04.02.2024von 14.00 – 17.00 Uhr 
Wo: LandFrauenraum, Lettenstr. 58, 79424 Auggen 
Am Sonntag, 04.02.2024 öffnen wir wieder unser Nostal-
gie-Café in der Lettenstr. 58 in Auggen. Wir bieten selbstge-
backene Torte und Kuchen, dazu einen feinen Kaffee oder Tee. 
Unser Café steht allen offen, kommen Sie vorbei. 
 
 

Musikverein Auggen

Gelungenes Jahreskonzert des Musikvereins Auggen! 
Am Samstag den 06.01.2024 fand unser Jahreskonzert statt. 
In der sehr gut besuchten Sonnberghalle machte das Ju-
gendorchester des Musikvereins den musikalischen Auftakt. 
Für einige Jungmusiker war es der allererste Auftritt vor Pu-
blikum überhaupt. Doch von Nervosität war nichts zu spüren 
und so zeigte das Jugendorchester unter der Leitung unseres 
neuen Dirigenten, Udo Schmitz, eine sehr gute musikalische 
Leistung. Das Publikum honorierte dies mit viel Applaus und 
ließ die Jungmusiker nicht ohne eine Zugabe von der Bühne! 
Nach einer kurzen Umbaupause war dann das Hauptorches-
ter dran. Getreu unserem Motto „der Neue stellt sich vor“ 
präsentierten wir Musikstücke, zu denen unser neuer Diri-
gent Udo Schmitz eine besondere Verbindung hat. Mit dem 
Eröffnungsstück „La Peri“ gefolgt von den Stücken „Yorkshire 
Ballad“ und „Oregon“ bot der Musikverein dem anwesenden 
Publikum, einen sehr guten Konzertauftakt. 

Vor der Pause standen dann die Ehrungen von verdienten 
Musikern an. Der Präsident des Markgräfler Musikverbandes, 
Herr Metzger, konnte folgende Musiker ehren. 

Für 40 Jahre aktives Musizieren wurden Tobias Meier und Ul-
rich Mast mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet und 
gleichzeitig vom Musikverein zu Ehrenmitgliedern ernannt. 
Für 50 Jahre aktives Musizieren erhielt Reinhold Jäcklin die 
große Ehrennadel in Gold und für 60 Jahre aktives Musizie-
ren wurde Horst Schulz die Ehrennadel in Gold mit Diamant 
verliehen. 

Robin Scheilin erhielt das Jugend Leistungsabzeichen in 
Bronze überreicht 

Der zweite Teil des Konzertes begann mit dem Medley „Best of 
Phil Collins“ Dann folgte das Highlight unseres Konzerta-
bends. Beim Stück „Gabriellas Sang“ wurden wir gesanglich 
durch Emma Danzeisen begleitet, die mit Ihrer schönen Stim-
me dem Stück eine ganz besondere Note verliehen hat. 

Mit dem letzten Stück, der „Westside Story“, wurde der der offi-
zielle Teil des diesjährigen Konzertes beendet. Nach insgesamt 
2 lautstark geforderten Zugaben und viel Applaus, endete ein 
gelungenes und abwechslungsreiches Jahreskonzert. 

Ein großes Dankeschön an alle Besucher, Sponsoren und Hel-
fer, die diesen tollen Abend mit uns verbracht und ermöglicht 
haben! 
 
 

Schlawinergilde Auggen e.V.

Liebe Auggener/innen, Freunde & Gönner der 
Schlawinergilde! 
Am Freitag, 12.01.2024, 19h  findet im Gasthaus Sonn-
bergstube (FC Clubheim) die Generalversammlung der Schla-
winergilde Auggen e.V. 1980 statt. 

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Schriftführers
3. Bericht der Gruppen
4. Bericht des Rechners
5. Bericht des 1.Vorstandes
6. Bericht der Kassenprüfer / Entlastung des Vorstandes
7. Wahlen
8. Ehrungen
9. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
10. Grußworte

Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens 30.12.2023 
beim 1.Vorstand, Dominik Kittler, 
(Hauptstr. 47, Auggen) einzureichen. 

Wir würden uns sehr freuen, Sie/dich an diesem Abend bei 
uns begrüßen zu dürfen! 
In Gott´s Name – Proscht! 
Theresa Kiefer, Oberschlawinerin 
Dominik Kittler, Oberschlawiner
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Turn- und Sportverein
Auggen e.V. 

TuS lädt zur Jahresfeier ein
Zu unserer Jahresfeier am 13. Januar 2024, welche unter dem 
Motto: König der Löwen steht, möchten wir alle Vereinsmit-
glieder, Eltern, Gönner und Freunde herzlich einladen. Merkt 
euch den Termin schonmal vor, weitere Infos folgen bald. Wir 
freuen uns auf euch.“

Schwarzwaldverein

Winterwanderung:  
„Die große Fischbachtour am Schluchsee“ 
Am Sonntag, 21.Januar 2024 starten wir am Bahnhof Schluch-
see diese Tour Richtung Blasiwald bis zum Riesenbühlturm. Von 
der Aussichtsplattform eröffnet sich ein einzigartiges Panorama 
mit Blick über den Ort Schluchsee und bei sehr guter Sicht sieht 
man sogar die Schweizer Alpen, vom Säntis bis zur Jungfrau. 
Weiter geht es über Vogelhaus, Hinterhäuser, Fischbach zurück 
zum Schluchsee. Einkehr ist am Schluß der Wanderung geplant. 

Die Wegstrecke beträgt: ca. 10 km 
Wanderzeit: ca. 3 Std. 
Höhenunterschied: ca. 220 m 
Mitzunehmen: gutes Schuhwerk, Wanderstöcke, Rucksack-
verpflegung evtl. Regenschutz. 

Treffpunkt  zur Abfahrt mit dem Zug um 8.45 Uhr am Bahn-
hof in Müllheim. 
Für Nichtmitglieder der Ortsgruppe erheben wir zusätzlich 
zum Fahrpreis einen kleinen Unkostenbeitrag von 5.00 € 

Wir fahren mit dem RVF-Ticket, deshalb ist eine Anmeldung 
bis Donnerstag 18.1.2024 erforderlich. 
Anmeldung und weitere Infos bei den Wanderführern Ruth 
und Michael Vogler, Auggen Tel. 07631/8494 

Zu dieser Wanderung sind die Mitglieder und auch Gäste 
herzlich eingeladen. 
 

Sonstiges

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS
Verantwortlich für die Kirchen- & Vereinsmeldungen:

Die jeweiligen Kirche, bzw. der/die Vorsitzende  
des jeweiligen Vereins

Verantwortlich für die Fraktionsmitteilungen:
Die jeweilige Fraktion, bzw. der/die Vorsitzende  

der jeweiligen Fraktion

Rotkreuz-Café 
DRK-Kreisverband Müllheim lädt am Dienstag, 23. Janu-
ar, um 14.30 Uhr zum Rotkreuz-Café im Rotkreuzhaus 
Müllheim ein. Beim Rotkreuz-Café können alle, die sich 
zu einem gemütlichen Plausch bei Kaffee und Kuchen 
treffen möchten und Geselligkeit und soziale Kontakte 
suchen, sowie Freunde von Brett- und Kartenspielen auf 
ihre Kosten kommen. Die Bewirtung erfolgt auf Spenden-
basis.

Kontakt: servicestelle@drk-muellheim.de oder
07631/1805-0 (DRK-Servicezentrale). 

Treffpunkt digital am 18. Januar  
Am Donnerstag, 18. Januar, organisiert das Team der 
Seniorenarbeit im DRK-Kreisverband Müllheim wieder 
einen „Treffpunkt digital“ im Rotkreuzhaus Müllheim 
(Moltkestraße 14a). Hierbei erhalten Senior:innen von eh-
renamtlichen Digitallotsen in Form einer 1-zu-1-Betreu-
ung Unterstützung und Anleitung bei der Nutzung von 
Smartphone, Tablet oder Laptop. Je Nachmittag werden 
drei Sprechstunden angeboten (14 bis 14.45 Uhr; 15 bis 
15.45 Uhr und 16 bis 16.45 Uhr).

Um eine Anmeldung über die Servicezentrale des 
DRK-Kreisverbandes, Tel. 07631/1805-0, oder via E-Mail 
an servicestelle@drk-muellheim.de wird ausdrücklich ge-
beten.



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
HONIG-CHILI-MAISHÄHNCHEN: 
Backofen auf 170 °C Ober- und Unterhitze (150 °C 
Umluft) vorheizen. Das Maishähnchen mit Honig, 
Salz und Pfeffer würzen. In einer heißen Pfanne 
langsam auf der Hautseite in Rapsöl anbraten. 1 
Klecks Butter, Chilischeiben und Rosmarin zugeben.
100 g Butter in einem Topf auf kleiner Flamme 
schmelzen und anbräunen lassen, mehrmals umrüh-
ren (sonst brennt sie an), kurz beiseite stellen. 
Nun das Maishähnchen im Backofen bei 170 °C 
Ober- und Unterhitze (150 °C Umluft) ca. 15-20 
Minuten fertig garen. Zwischendurch immer wieder 
mit etwas Honig und ausgelassener Butter bepinseln 
und nach der Hälfte der Backzeit wenden. 

KOPFSALAT MIT INGWER-CHILI-
KNOBLAUCH-DRESSING: 
Kopfsalat putzen, waschen und trocken schleudern. 
Für das Dressing Ingwer und Knoblauch schälen und 
fein hacken. Chilischote halbieren, die Kerne aus-
streichen und fein hacken. Sonnenblumenöl, Chili, 
Ingwer, Knoblauch, Limettensaft, Currypulver und 1 
Prise Salz, Pfeffer in einen Mixbecher geben und mit 
dem Pürierstab fein pürieren, abschmecken. 

Maishähnchen vor dem Anrichten tranchieren. 
Salatblätter mit dem Dressing in einer großen 
Schüssel mischen, auf 4 Glastellern anrichten und 
zusammen mit dem Maishähnchen servieren.
Dazu Baguettebrot in Scheiben herumreichen. Auf-
grund der Salatmenge kann man auf eine weitere 
Beilage gut verzichten.Tipps & Tricks

Maishühnchen werden überwiegend mit 

Mais gefüttert, daher der Name und die 

gelbliche Haut. Geschmacklich ist das Fleisch 

kräftiger und aromatischer als beim „normalen“ 

Hühnchen. Allerdings kann das Maishähnchen 

aufgrund der Fütterung auch kalorienhaltiger sein. 

Sind die Kopfsalatblätter knackig-frisch und wei-

sen sie eine glatte, glänzende Schnittstelle auf, 

dann ist dies ein Zeichen für Qualität. Sieht 

die Schnittstelle am Strunk aber braun-

schwarz aus, dann hat man den 

Salatkopf zu lange gelagert.

02
20

24

AROMATISCHES HONIG-CHILI-MAISHÄHNCHEN 

AN KOPFSALAT MIT INGWER-CHILI-KNOBLAUCH-DRESSING

ZUTATEN 
FÜR 4 PERSONEN
HONIG-CHILI-
MAISHÄHNCHEN
1 Maishähnchen (ohne 
Innereien)
1 TL Honig
Salz, Pfeffer
2 EL Rapsöl
1 Klecks Butter
1 kl. Chilischote, in sehr 
feine Streifen geschnitten 
1-2 Rosmarinzweige
Zum Bepinseln:
1-1,5 EL Honig 
80 g ausgelassene Butter 

KOPFSALAT 
MIT INGWER-CHILI-
KNOBLAUCH-DRESSING
1,5 Kopfsalat
15 g Ingwer
2 Knoblauchzehen
1 rote Chilischote
2 EL Sonnenblumenöl
1,5 Bio-Limetten (davon 
der Saft) 
1 TL Currypulver, mild
Salz, Pfeffer





Haushaltshilfe 
für allgemeine leichte Arbeiten in Haus und Garten 

(reinigen, Unkraut jäten…) in Auggen gesucht. 
400-500 € mtl. (Minijob), E-Mail: Lingushammer@gmail.com

Große, moderne Augenarztpraxis mit eigenem OP 
in Müllheim sucht ab dem 1.6.2024 in Vollzeit:

Mitarbeiter (m/w/d) im kaufmännischen Bereich mit 
Buchhaltungskenntnissen  

Aufgabenbereich: Vorbereitung der Buchhaltung für den Steuerberater, 
sonstige anfallende Verwaltungstätigkeiten

Wir bieten: ein aufgeschlossenes, freundliches Team,  
ein vielseitiges Arbeitsspektrum sowie  
interne und externe Fortbildungen.

 
Bewerbungen bitte an:
Augenarztpraxis
Dr. Christine Wüstenberg
Dr. Mischa Kleine – Reidick
Werderstr. 49
79379 Müllheim
verwaltung@augenaerzte-muellheim.de

Werde Teil unseres Teams!
Wir, die Urologische Praxis in Müllheim, suchen  

 MFA (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeitanstellung, sowie 

 Azubi  
Wir bieten:
• eine attraktive, übertarifliche Bezahlung
• eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit
• eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem motivierten Team
• die Möglichkeit zur individuellen Weiterbildung

Wir freuen uns über Ihr Interesse: info@urologie-muellheim.de




